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Arlt, Wolfgang    
Burgis, Wolfgang    
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Zucker, Wolfgang    
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Spörl, Volker    
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Vogel, Walter 2. Bürgermeister 
Gundel, Wolfram  Gemeinderat 
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1. Bürgermeister Rainer Erdel eröffnet um 17:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Ortsentwicklungs- und Bauausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungs-
gemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Ortstermin: Treppe zum Baugebiet Petersburg  

 
In der Sitzung des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses vom 25.01.2016, TOP 6.1, wurde 
beschlossen, den Handlauf des Treppengeländers am Fußweg von der Petersburg zur Sach-
senstraße bis zur Gartenmauer des Anwesens (Jürgen) Schöniger zu verlängern. 
Nun hat die Familie Schöniger im Rathaus vorgesprochen und angegeben, zwischen ihrer Gar-
tenmauer und dem neuen Fußweg in Zukunft eventuell eine weitere Zufahrt zu ihrem Grund-
stück anlegen zu wollen. Deshalb kommt ein Gelände an dieser Stelle für sie nicht in Frage. 
Herr 2. Bürgermeister Vogel hat sich die Situation vor Ort bereits einmal angesehen. Er hat vor-
geschlagen, die Treppenanlage um drei Stufen nach unten zu verlängern. Nach Rücksprache 
mit dem Bauleiter des Ingenieurbüros Christofori und Partner wäre das sehr leicht möglich, da 
noch überzählige Stufen vorhanden sind. Wenn der Handlauf der Treppe mit der letzten Stufe 
endet, wäre die von der Familie Schöniger geplante Zufahrt zu ihrem Grundstück möglich. 
 
Beschluss: 
Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss empfiehlt, die vorhandene Treppenanlage um drei 
Stufen zu verlängern. Das Treppengeländer soll mit der letzten Stufe enden. 
 
 

TOP  2 Behandlung der vorliegenden Bauanträge und Bauvoranfragen  

 
 

TOP  2.1 

Vollzug der BayBO; 
Bauantrag der Schmidt Wohnbau GmbH, Fürther Straße 22 a, 
91560 Heilsbronn; Neubau eines Mehrfamilienhauses (6 WE); 
Fl. Nr. 281/2, Gmkg. Dietenhofen (Schulweg 5) 

 

 
Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss hat sich bereits in vier Sitzungen mit diesem Projekt 
beschäftigt. Bauvoranfragen wurden in den Sitzungen am 13.07.2015 und am 03.08.2015 be-
handelt. Dabei aufgeworfene Fragen wurden nicht abschließend beantwortet. 
In der Sitzung am 24.08.2015 wurde ein Bauantrag vorgelegt und behandelt, der folgender Be-
freiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans bedurfte: 

 Überschreitung der höchsten zulässigen Geschosszahl von zwei Geschossen, davon ein 
Untergeschoss auf zwei Geschosse (Ebene 3 kein weiteres Vollgeschoss), 

 Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl von 0,4 auf ca. 0,48, 

 Errichtung eines Gebäudes mit Flachdach (Satteldach vorgesehen), 

 Errichtung eines Sockelgeschosses mit einer Höhe von mehr als 2,50 m, sowie 

 Errichtung der Garagen außerhalb der im Bebauungsplan vorgesehenen Flächen. 
Ein gemeindliches Einvernehmen wurde nicht erteilt. 
 
Ende November bat Herr Schmidt von der Firma Schmidt Wohnbau, die Entscheidung noch-
mals zu überdenken. Er stellte seine Argumente in der Sitzung am 07.12.2015 den Mitgliedern 
des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses vor. 
Von Mitgliedern des Ausschusses wurde gefordert, einen Schnitt des bestehenden und des 
geplanten Geländeverlaufes in Bezug auf die bestehende Straße vorzulegen. Ein Einverneh-
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men zu den notwendigen Befreiungen, außer bezüglich der Dachform und der Höhe des So-
ckelgeschosses, werden grundsätzlich als möglich erachtet. 
In der Sitzung am 25.01.2016 legte Herr Schmidt eine erneuerte Planung vor. Auf dem nördli-
chen Gebäudeteil ist ein Satteldach vorgesehen. Die anderen Abweichungen vom Bebauungs-
plan blieben erhalten. 
Die geforderte Darstellung des Gebäudes in Bezug auf das östliche Nachbargebäude wurde 
vorgelegt. 
 
Nach ausführlicher Diskussion sind die Mitglieder des Bauausschusses der Meinung, dass das 
Gebäude ohne Satteldach eine weniger erdrückende Wirkung hat, als wie nun geplant. Aus 
städtebaulichen Gründen sollte daher auf das Satteldach verzichtet werden. 
Das Sockelgeschoss muss, so es als Tiefgarage dienen soll, höher als 2,50 m werden. 
 
Bezüglich der Grundflächenzahl macht Herr Spörl auf § 19 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) aufmerksam: 
 
§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche 

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche im Sinne des Absatzes 3 zulässig sind. 

(2)  ….. 

(3)  ….. 

(4) 1 Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, 
mitzurechnen. 
2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 bezeichneten Anlagen bis 
zu 50 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. 3 Im Be-
bauungsplan können von Satz 2 abweichende Bestimmungen getroffen werden. 4 Soweit der 
Bebauungsplan nichts anderes festsetzt, kann im Einzelfall von der Einhaltung der sich aus 
Satz 2 ergebenden Grenzen abgesehen werden 
1. bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des 
Bodens oder 
2. wenn die Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentspre-
chenden Grundstücksnutzung führen würde.  
 
Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss erteilte anschließend sein Einvernehmen i.S.d. § 31 
Abs. 2 BauGB zu Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 4, bezüglich 

 der Überschreitung der höchsten zulässigen Geschosszahl von zwei Geschossen, davon 
ein Untergeschoss auf zwei Geschosse (Ebene 3 kein weiteres Vollgeschoss), 

 der Errichtung eines Gebäudes mit Flachdach (Satteldach im Bebauungsplan vorgesehen), 

 der Errichtung eines Sockelgeschosses mit einer Höhe von mehr als 2,50 m, nämlich 2,825 
m, sowie 

 der Errichtung der Garagen außerhalb der im Bebauungsplan vorgesehenen Flächen. 
 
Ein Einvernehmen zu der Überschreitung der Grundflächenzahl von 0,4 wurde nicht erteilt. 
 
Herr Schmidt legt nunmehr erneut seine Planung vor und bittet mit Bezug auf den § 19 der 
BauNVO, auch die Befreiung für die Überschreitung der Grundflächenzahl zu erteilen. 
 
Beschluss: 
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Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss erteilt seine Zustimmung zum Bauvorhaben der 
Schmidt Wohnbau GmbH i.S.d. § 30 BauGB im Baugebiet Nr. 4 in Dietenhofen. 
Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss erteilt sein Einvernehmen i.S.d. § 31 Abs. 2 BauGB 
zu Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 4, bezüglich 

 der Überschreitung der höchsten zulässigen Geschosszahl von zwei Geschossen, davon 
ein Untergeschoss auf zwei Geschosse (Ebene 3 kein weiteres Vollgeschoss), 

 der Errichtung eines Gebäudes mit Flachdach (Satteldach im Bebauungsplan vorgesehen), 

 der Errichtung eines Sockelgeschosses mit einer Höhe von mehr als 2,50 m, nämlich 2,825 
m, 

 der Errichtung der Garagen außerhalb der im Bebauungsplan vorgesehenen Flächen, sowie 

 der Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl von 0,4 auf 0,56. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  2.2 

Vollzug der BayBO; 
Bauvoranfrage des Herrn Christoph Ehemann und der Frau 
Melissa Huber, Gutenbergstraße 17, 90599 Dietenhofen; Neu-
bau eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport; Fl. Nr. 451/1, 
Gmkg. Dietenhofen (Hagelsbergweg 4) 

 

 
Das Bauvorhaben liegt im Baugebiet Nr. 16 und beurteilt sich somit nach § 30 BauGB. 
Bei der Durchführung des Bauvorhabens wären folgende Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes i.S.d. § 31 Abs. 1 BauGB notwendig: 

 Errichtung eines Flachdaches anstelle eines Satteldaches, sowie 

 Errichtung von Carport und Nebengebäude nicht in einem Baukörper. 
 
Beschluss: 
Falls ein Bauantrag gestellt wird, wäre der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss bereit, sein 
Einvernehmen zu erteilen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  2.3 

Vollzug der BayBO; 
Bauanfrage der Familie Christian Schmidt, Am Silberbuck 3, 
90599 Dietenhofen; Neubau eines Einfamilienwohnhauses; Fl. 
Nr. 736/3, Gmkg. Dietenhofen (Warzfeldener Straße 2 b) 

 

 
Das Bauvorhaben liegt in Dietenhofen im unbeplanten Innenbereich und beurteilt sich nach § 
34 Abs. 1 BauGB. 
 
Beschluss: 
Falls ein Bauantrag gestellt wird, wäre der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss bereit, sein 
Einvernehmen zu erteilen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
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TOP  3 Verschiedenes  

 
 

TOP  3.1 Deckenbauprogramm 2016 - weiteres Vorgehen  

 
In der Sitzung des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses vom 25.01.2015 (TOP 4) wurde bei 
einigen Vorschlägen des Bauhofleiters eine Entscheidung bis zum Abschluss eines Ortstermins 
vorgeschlagen. Allerdings müsste eine Entscheidung schnell erfolgen, da die Haushaltsbera-
tungen vor der Tür stehen. Wegen der immer noch früh hereinbrechenden Dunkelheit ist aber 
ein Ortstermin kurzfristig nur schwierig möglich. 
Daher bittet Herr 1. Bürgermeister Erdel die Mitglieder des Ortsentwicklungs- und Bauaus-
schusses, auch ohne Ortstermin zu entscheiden. 
 
 

TOP  
3.1.1 

GVStr. Ebersdorf – Götteldorf, bei Anwesen Lieret  

 
Beschluss: 
Die Mitglieder des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses schlagen eine Sanierung des ge-
nannten Bereichs im Jahr 2016 vor. Eventuell sollte der straßenbegleitende Graben noch etwa 
auf 30 m verrohrt werden. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  
3.1.2 

Ortsstraße in Warzfelden, Bereich Feuerwehrhaus und Brücke  

 
Beschluss: 
Der Ortsentwicklungs- und Bauausschuss schlägt vor, die Arbeiten 2016 durchzuführen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  
3.1.3 

Flurbereinigungsweg in Seubersdorf, Querweg nördlich des 
Dorfes auf Höhe Hofbeck 

 

 
Beschluss: 
Die Mitglieder des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses schlagen vor, die Arbeiten ins Folge-
jahr zu verschieben. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  
3.1.4 

Feld- und Waldweg Neudorf – Stolzmühle  

 
Beschluss: 
Die Mitglieder des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses schlagen vor, die Arbeiten ins Folge-
jahr zu verschieben. 
 
mehrheitlich beschlossen Ja 6  Nein 1   
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TOP  
3.1.5 

An der Steige  

 
Beschluss: 
Die Arbeiten sollen in der Finanzplanung vorgesehen werden. 
 
einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0   
 
 

TOP  3.2 
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte "Villa Kun-
terbunt" 

 

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel berichtet, dass die derzeit provisorisch in den Fachräumen der Mit-
telschule untergebrachten Kindergartenkinder (drei Gruppen) voraussichtlich nach Pfingsten in 
die Kindertagesstätte Schabernack zurückkehren können. Zusätzlich könnten in den Fachräu-
men der Grundschule zwei Klassenzimmer für Kindergartenkinder zur Verfügung gestellt wer-
den. 
Von der Mittelschule wird zwar Bedarf für mindestens zwei zusätzliche Klassenzimmer ange-
meldet, doch scheint die voraussichtliche Nutzung der Räume auf jeweils wenige Wochenstun-
den beschränkt. Ein Behelfsgebäude in Containerbauweise auf dem Parkplatz vor der Schule 
würde voraussichtlich für ein Jahr etwa 100.000,-- € kosten. Diese Ausgaben für eine be-
schränkte Nutzungsdauer sollten seiner Meinung nach eher nicht gemacht werden. 
Mit einem Umzug der Kindergartengruppen in die Verbandsschule und der Nutzung derzeit 
noch disponibler Räume in der Kinderkrippe an der Kindertagesstätte „Schabernack“ könnte 
das Gebäude der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ bis September für einen Umbau geräumt 
werden. 
 
Herr Ingenieur Scheuenstuhl berichtet über die bisher durchgeführten Planungsschritte für eine 
Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. 
Aufgabenstellung: 
Die Kindertagesstätte Kunterbunt soll im Zuge einer Generalsanierung teilweise energetisch 
saniert, die haustechnischen Anlagen größtenteils ausgetauscht, bzw. erneuert und verschie-
dene Sanierungsmaßnahmen im Gebäude unterzogen werden. 
Weiterhin soll die Kindertagesstätte so vergrößert werden, dass in dem Gebäude 24 Krippen- 
und 100 Kindergartenkinder zukunftsgerichtet, pädagogisch und organisatorisch möglichst op-
timal betreut werden können. 
Für die Kinder soll damit ein attraktives und modernes Umfeld geschaffen werden. 
 
Übersicht wesentlicher Maßnahmen: 
1. Energetische Sanierung 
- Dämmen der Giebel- und Gaubenflächen, sowie Fensteraustausch. 

Hinweis: 
Die Dämmung der Dachfläche, sowie der traufseitigen Außenwände und die Umgestaltung 
der Dachgauben sollen, nach Bauherrnwunsch, nicht ausgeführt werden. 
Auf die dadurch möglicherweise entstehenden bauphysikalischen Probleme und 
Folgen wurden vom Ersteller mehrfach hingewiesen. 
Der Ersteller empfiehlt daher dringend die energetische Sanierung vollumfänglich umzuset-
zen. 

2. Innenumbauten 
- Sanierung und Neugestaltung alle Waschräume und Personal WCs 
- Austausch aller Unterdecken in den Gruppenräumen, Nebenräumen, Waschräumen und 

Fluren durch Akustikdecken. 
- Austausch der Innentüren 
- Neue Bodenbeläge in den Fluren, im Mehrzweckraum, Lager und Werkraum. 
3. Anbau 
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- 2-geschossiger Anbau, für Bistro und Küche, sowie für zusätzliche Nebenräume und einem 
Gruppenraum. 

 
Vorstellung der Planung zum Stand 09.02.2016 
 
Erdgeschoss 

 
 
Obergeschoss 
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Ansichten 

 
 
Kostenschätzung und Vorplanung 
Hinweis: 
Die Kostenschätzung basiert noch auf groben Annahmen und muss im Zuge der weiteren Pla-
nungen verfeinert werden. 
D.h. es sind noch Veränderungen möglich, bzw. zu erwarten. 
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Provisorische Unterbringung der Kinder 
Die Auslagerungsmöglichkeiten des Bauherren sind noch nicht endgültig geklärt. 
Sollten Kinder während der Bauzeit im Gebäude verbeiben müssen ist zu beachten, dass durch 
die Bauarbeiten eine nicht unerhebliche Belastung durch Lärm und Staub erfolgt und für die 
verbleibenden Nutzer nicht nutzbare Bereiche entstehen werden. 
Zeitplan 
Durch die weiteren notwendigen Planungen und deren dazugehörigen Genehmigungsphasen, 
ist mit einem Maßnahmenbeginn, bei optimalem Verlauf, frühestens im August 2016 zu rech-
nen. 
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Die Bauzeit wird voraussichtlich 1 Jahr dauern, so dass die KiTa wieder ab September 2017 in 
Betrieb gehen könnte. 
 
Zusätzlich zum mündlich vorgetragenen Finanzierungsplan in der Ausschuss – Sitzung legte 
Herr Scheuenstuhl am Morgen des 16.023.16 einen gleichlautenden detaillierten Finanzie-
rungsplan vor. 

 
 
 
zur Kenntnis genommen  
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TOP  3.3 Spielplatz in Adelmannsdorf  

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel teilt mit, dass ihn Bewohner aus Adelmannsdorf gefragt haben, 
warum Spielgeräte vom Kinderspielplatz ohne Ersatz abgebaut wurden. Er fragt, ob die Be-
schaffung neuer Spielgeräte für diesen Spielplatz für 2016 vorgesehen sei. 
Herr Bauhofleiter und GR Arlt erwidert, dass bei einer Prüfung durch den GUV Spielgeräte be-
anstandet und daher durch den Bauhof entfernt wurden. Eine Neubeschaffung wurde bisher 
noch nicht veranlasst. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  3.4 Breitbandverkabelung  

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel teilt mit, dass die Vertragsunterzeichnung für die Breitbandinitiative 
mit der Deutschen Telekom am 26.03.2016 Stattfinden soll. Am 29.03.2016 soll der Förderbe-
scheid im Heimatministerium durch Herrn Staatsminister Söder übergeben werden. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  3.5 
Bestellung von Sportgeräten für die Schulturnhalle nach der 
Insolvenz der Firma Erhard Sport 

 

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel teilt mit, dass die Firma Sport – Thieme die Restbestände der Firma 
Erhard Sport aufgekauft hat. Ausweislich einer Preisanfrage bei mehreren Firmen durch das 
Architekturbüro Teuber und Korder kann nur die Firma Sport – Thieme alle noch benötigten 
Sportgeräte liefern. Bei der Firma Thieme ergeben sich Mehrkosten gegenüber des Angebotes 
der Firma Erhard von etwa 6.000,-- € zzgl. MwSt. bei Gesamtkosten von etwa 60.000,-- €. 
Die Vergabe soll in der morgigen Gemeinderats – Sitzung erfolgen. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 

TOP  3.6 Baustand beim Anbau an den Kindergarten Schabernack  

 
Herr 1. Bürgermeister Erdel berichtet, dass im Anbau an den Kindergarten Schabernack derzeit 
die Fußbodenheizung verlegt wird. Daher war heute auch keine Begehung vorgesehen. Die 
Arbeiten befinden sich im Zeitplan (drei Tage gegenüber Planung zurück). Es ist damit zu rech-
nen, dass die Arbeiten billiger als geschätzt (ca. 100.000,-- €) abgerechnet werden können. 
 
zur Kenntnis genommen  
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Rainer Erdel um 19:15 Uhr die öffentli-
che Sitzung des Ortsentwicklungs- und Bauausschusses. 
 
 
 
 
 
 

Rainer Erdel    Volker Spörl 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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